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Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr, Fachverband  

z.H. Herrn Dipl.-Ing. Dr. Stefan Ebner 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

 

per Email: fahrschulen@wko.at 

 

Bestätigung des Versicherungsschutzes bei L 17 Ausbildungsfahrt / L 

Übungsfahrt  

 

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Dr. Ebner, 

 

wir dürfen auf unsere Vorkorrespondenz hinsichtlich der Praxis vieler Fahrschu-

len, von ihren Kunden für L 17 Ausbildungsfahrten und L Übungsfahrten eine 

Bestätigung der Versicherung zu verlangen, zurückkommen. 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht (bei Einhaltung der vertraglichen Ob-

liegenheiten und der einschlägigen verwaltungsrechtlichen Vorschriften) Versi-

cherungsschutz. Ein Ausschluss von solchen Ausbildungsfahrten wäre nach den 

Bestimmungen des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetzes rechtlich 

nicht möglich. 

Was die (freiwillige und für L 17-Ausbildungsfahrten bzw. L Übungsfahrten 

nicht vorgeschriebene) Kaskoversicherung betrifft, erklären die nachstehend ge-

nannten Kfz-Versicherer, dass (sofern eine Kaskoversicherung besteht und alle 

vertraglichen Obliegenheiten und verwaltungsrechtlichen Vorschriften eingehal-

ten werden) Schäden am eigenen Fahrzeug, die im Rahmen von solchen Ausbil-

dungsfahrten entstehen, im Rahmen der vereinbarten Deckungen vom Versiche-

rungsschutz umfasst sind: 

 

- Allianz Elementar Versicherungs-AG 

- DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group  

- ERGO Versicherung AG 

- GARANTA Versicherungs-AG Österreich  

- Generali Versicherung AG  

- Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft 

- HDI Versicherung AG 

- Helvetia Versicherungen AG 

- Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit  

- muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

- Niederösterreichische Versicherung AG 

- Oberösterreichische Versicherung AG 

- UNIQA Österreich Versicherungen AG 

- VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft 

- Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. 
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- WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft 

- Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft 

 

Wir dürfen den Fachverband der Fahrschulen ersuchen, seinen Mitgliedsunter-

nehmen zu empfehlen, zumindest bei den oben genannten Versicherern davon ab-

zusehen, die erwähnten Bestätigungen zu verlangen. 

Auf eine positive Antwort im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung hoffend, 

verbleiben wir 

 

mit freundlichen Grüßen 

i.V. Thomas Vorhemus, LL.M. (WU) 

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 


